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— Auswertung von vorliegenden Analysen der Bil- 
dungs- und Erziehungsarbeit für die inhaltliche 
und methodische Gestaltung der Weiterbildung 
und Erarbeitung von Jlinweisen, wie solche Ana
lysen für eine differenzierte Weiterbildung ge
nutzt werden können, die den Bedürfnissen der 
Lehrkräfte und Erzieher und den Erfordernissen 
der Volksbildungseinrichtungen gerecht wird;

— Entwicklung von Informations- und Dokumen- 
tationsmateriaüen zur Weiterbildung in Zusam
menarbeit mit dem Deutschen Pädagogischen 
Zentralinstitut und den Bezirkskabinetten für 
Weiterbildung;

— Erarbeitung von Literaturanalysen und Einfluß
nahme auf die Planung der Verlage zur Siche
rung der für die Weiterbildung erforderlichen 
Publikationen und Ausarbeitung von Vorschlägen 
für die Ausstattung pädagogischer Bibliotheken 
zur Unterstützung der Weiterbildung.

§3
Arbeitsweise des Zentralinstituts

(1) Das Zentralinstitut wird vom Direktor nach dem 
Prinzip der Einzelleitung auf der Grundlage kollek
tiver Beratungen geleitet.

(2) Das Zentralinstitut arbeitet nach einem Jahres
plan, der vom Ministerium für Volksbildung bestätigt 
wird.

(3) Zur Verwirklichung seiner Aufgaben arbeitet das 
Zentralinstitut mit Aus- und Weiterbildungseinrich
tungen, mit dem Deutschen Pädagogischen Zentralin
stitut und anderen wissenschaftlichen Institutionen, 
mit den wissenschaftlichen Gesellschaften der Deut
schen Demokratischen Republik, mit dem Zentralvor
stand der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung und 
mit anderen gesellschaftlichen Organisationen zusam
men.

(4) Um eine hohe Qualität bei der Lösung seiner 
Aufgaben zu sichern, stützt sich das Zentralinstitut 
ständig auf die Mitarbeit von Wissenschaftlern, Schul
funktionären, hervorragenden Lehrern, Erziehern und 
Fachkräften anderer Bereiche.

(5) Das Zentralinstitut bezieht in die Lösung seiner 
Aufgaben Arbeitsgruppen ein, die aus ehrenamtlichen 
Mitarbeitern gebildet werden. Die Arbeitsgruppen ent
wickeln in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen In
stitutionen, Weiterbildungseinrichtungen und Prak
tikern Programme und Studienmaterialien für die 
Weiterbildung der Lehrkräfte, Erzieher und Schul
funktionäre.

(6) Beim Zentralinstitut wird ein Wissenschaftlicher 
Rat gebildet, der unter Leitung des Direktors die 
Grundsatzaufgaben des Zentralinstituts und die Me
thoden ihrer Verwirklichung berät.

(7) Die Mitarbeiter des Zentralinstituts üben in den 
Lehrgängen und wissenschaftlichen Veranstaltungen 
Lehrtätigkeit aus. Außerdem lehren als Gastdozenten 
am Zentralinstitut Wissenschaftler, Neuerer, hervor
ragende Praktiker und Staats- und Wirtschaftsfunktio
näre.

(8) Zur Verwirklichung der Aufgaben auf dem Ge
biet der Forschung wird am Zentralinstitut eine For
schungsgemeinschaft gebildet.

§4
Struktur des Zentralinstituts

(1) Das Zentralinstitut gliedert sich in Sektionen und 
Abteilungen. Ihm ist das Institut für Jugendhilfe ein
gegliedert, das seine Aufgaben auf der Grundlage der 
Anweisung 21/63 vom 25. März 1963 über, die Einglie
derung des Instituts für Jugendhilfe in das Zentralin
stitut für Weiterbildung der Lehrer, Erzieher und 
Schulfunktionäre (Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Volksbildung Nr. 7 S. 82) erfüllt.

(2) Der Struktur- und Stellenplan des Zentralinsti
tuts ist nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
aufzustellen und vom Ministerium für Volksbildung 
zu bestätigen.

§ 5
Verantwortungsbereiche und Arbeitsrechtsverhältnisse

(1) Der Direktor des Zentralinstituts wird vom Mini
ster für Volksbildung berufen und abberufen. Er ist 
für die gesamte Arbeit des Zentralinstituts verantwort
lich und dem Minister für Volksbildung rechenschafts
pflichtig. Er ist Mitglied des Kollegiums des Ministe
riums für Volksbildung.

(2) Die Leiter der Sektionen sind zugleich Stellver
treter des Direktors. Der erste Stellvertreter des Direk
tors ist der ständige Vertreter des Direktors. In dessen 
Abwesenheit oder Auftrag leitet er das Zentralinsti
tut und ist berechtigt, Weisungen zu erteilen. Die Stell
vertreter des Direktors des Zentralinstituts werden auf 
Vorschlag des Direktors vom Minister für Volksbildung 
berufen und abberufen.

(3) Die Leiter der Abteilungen werden vom Direktor 
nach Bestätigung durch das Ministerium für Volksbil
dung ernannt. Sie sind ihm und dem entsprechenden 
Stellvertreter des Direktors für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben rechenschaftspflichtig. Sie sind für die politi
sche und pädagogische Arbeit in ihrer Abteilung ver
antwortlich und vertreten als wissenschaftliche Mitar
beiter selbst ein Fachgebiet.

(4) Die pädagogischen Mitarbeiter des Zentralinsti
tuts führen die Dienstbezeichnung „wissenschaftliche 
Mitarbeiter“. Sie arbeiten selbständig in ihren Fach
gebieten und sind für alle Fragen des Inhalts, der 
Methoden und der Organisation der Weiterbildung im 
Fach verantwortlich. Sie sind ihrem zuständigen Ab
teilungsleiter für die Erfüllung der Arbeitsaufgaben 
verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

(5) Die ehrenamtlichen Mitglieder des Wissenschaft
lichen Rates und der Arbeitsgruppen am Zentralinsti
tut werden durch das Ministerium für Volksbildung 
ernannt.

(6) Der Abschluß und die Auflösung der Arbeitsver
träge mit den Leitern der Abteilungen, den wissen
schaftlichen Mitarbeitern und den Mitarbeitern der 
Verwaltung erfolgen für das Zentralinstitut durch den 
Direktor.

(7) Die Vergütung der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
des Zentralinstituts erfolgt nach der Vereinbarung vom
21. Februar 1959 über die Vergütung der Tätigkeit 
der Lehrer der Volksbildung (Verfügungen und Mittei
lungen des Ministeriums für Volksbildung Nr. 5 S. 43). 
Die Gewährung von Zulagen wird gesondert geregelt.

§ 6
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.


